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Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Ortsbeirat Allendorf 09.05.2017 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Vergabepraxis der Mehrzweckhalle 
- Antrag der SPD-Fraktion vom 29.04.2017 - 
 
 
Antrag: 
Der Magistrat wird gebeten, über die Stadthallen GmbH dafür zu sorgen, dass die 
Mehrzweckhalle Gießen-Allendorf/Lahn in Zukunft nicht mehr für Veranstaltungen 
vermietet wird, wenn in diesem Zusammenhang – zum Beispiel aus Sicherheitsgründen – 
andere bereits terminierte Veranstaltungen der Allendorfer Vereine ausfallen müssten. 
Dies gilt nicht für den regulären Trainingsbetrieb der Vereine. 
 
 
Begründung: 
Im Vorfeld des AfD-Parteitages vom 12. bis 14. Mai 2017 in der Allendorfer 
Mehrzweckhalle hat der Turn- und Sportverein 05 Allendorf/Lahn e.V.(TSV) erst ca. 3 
Wochen zuvor von der Polizei erfahren, dass dadurch für ein Heimspiel der 
Fußballmannschaft am 14. Mai, für Fußballjugendspiele (in der Folgewoche) und für den 
Ortssporttag des TSV am 13. Mai, für den bereits eingeladen war, ein Sicherheitsrisiko 
besteht, obwohl diese nicht in der Mehrzweckhalle, sondern für das angrenzende 
Sportgelände geplant waren. Sogar ein Absagenlassen all dieser Vereinsveranstaltungen 
wurde in Erwägung gezogen.  
Es kann nicht sein, dass bereits von der Vereinsgemeinschaft festgelegte Termine der 
Vereine deshalb hinfällig werden sollen, weil in der Mehrzweckhalle später angemeldete 
Veranstaltungen Dritter stattfinden, deren Gefahrgeneigtheit ein Sicherheitsrisiko 
darstellen und das Stattfinden anderer bereits länger festgelegter Veranstaltungen 
gefährden.  
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Vor diesem Hintergrund hätte man die Mehrzweckhalle für das oben genannte 
Wochenende eigentlich nicht vergeben dürfen. Man hätte sogar vor den zuvor 
festgelegten Vereinsveranstaltungen auf dem Sportgelände den Mietvertrag eigentlich 
kündigen müssen. Sport ist in der Hessischen Verfassung als Staatsziel verankert und 
deshalb sind auch den bereits seit längerer Zeit angesetzten Sportveranstaltungen des 
TSV mit Respekt zu begegnen. 
Hinzu kommt, dass die Infrastruktur in dem relativ überschaubaren Allendorf/Lahn für 
solche gefahrgeneigten Politikgroßveranstaltungen mit der geringen Parkplatzanzahl und 
mit der Untergasse als der einzigen Durchgangsstraße als Nadelöhr, durch die auch die 
Stadtbusse fahren müssen, keinesfalls geeignet ist.  
 
 
Gez. 
 
Beate Karl 
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